Im Auftrag der Fachgruppe „Suchtkrankenhilfe und Prävention“: 

Erika Theysohn

Im Bereich der Norddeutschen Jährlichen Konferenz:

Erika Theysohn, Beratungsstelle SANNELE, Zingel 20, 31134 Hildesheim, 

Tel. 05062-897755 oder erika.theysohn@emk.de 

Ansprechpartner  in der Fachgruppe der Suchtkrankenhilfe der  EmK: 

Pastor Siegfried Stoltze, Baakendorfer Str. 11, 

45478 Mülheim an der Ruhr,  siegfried.stoltze@emk.de
Tel. 0208-3027534, Fax 0208-3027546 

Leitfaden für Erstinterventionen 

für Jugendkreis-, Seminar- und Freizeitleiter/innen





Eine Information der Fachgruppe

„Suchtkrankenhilfe und Prävention“ der

Evangelisch-methodistischen Kirche
Eine Magersucht oder Bulimie kann sich ganz im Stillen anbahnen, 

· wenn ein Mädchen sich seelisch und körperlich nicht wohl fühlt,

· sich seiner selbst unsicher ist, 

· kein oder nur wenig Selbstvertrauen hat, 

· sich von Eltern und Freunden nicht verstanden fühlt. 

Auslöser dafür können z. B. sein: 

· Körperliche Veränderungen 

· Eine zerbrochene Freundschaft 

· Wohnungs- oder Schulwechsel

· Verlust eines Menschen oder Tieres

· Probleme oder Hänseleien in der Schule 

· Scheidung der Eltern oder schwere Krankheit 

· Körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt    

· Stress 

Wenn junge Menschen in diesen Situationen besonderer Belastungen keine Person des Vertrauens haben und darüber weder reden noch ihre Gefühle angemessen zum Ausdruck bringen können, richten sie ihre Unzufriedenheit möglicherweise gegen den eigenen Körper.
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C. Erstinterventionen am Wohnort 

· Als Leiter/in die eigene Beobachtung über das besondere Verhalten der betroffenen Person ohne Wertung mitteilen. 

· Die dabei entstehenden eigenen Gefühle (Sorge, Angst) benennen.

· Die Person fragen, ob sie die Beobachtung bestätigen kann. 

· Gibt es in letzter Zeit besondere Vorkommnisse oder Sorgen?

· Wie lange hat sie diese Probleme und das veränderte Essverhalten? 

· Was hat sie bisher unternommen, um Hilfe zu erhalten?

· Besprechen: 

1. wie die Person in den nächsten Tagen/Wochen mit der Problematik umzugehen beabsichtigt. 

2. Welche Maßnahmen wären für den Fall zu treffen, wenn es während einer Veranstaltung zu gesundheitlichen Komplikationen wie z.B.  Kreislaufproblemen oder Ohnmacht käme? 

a) Medizinische Versorgung 

b) Familie informieren. Tel.-Nr. austauschen.
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  7. Keinen Druck und keine Vorwürfe machen. Das   

      beschämt die Betroffenen und bewirkt das Gegenteil. 

      Die Betroffenen lassen sich nicht zum Essen zwingen, 

      sondern wollen selbst entscheiden, ob sie essen oder 

      nicht. Wenn es einer betroffenen Person nicht möglich 

      ist, mehr zu essen obwohl sie es will, kann sogenannte 

      flüssige Astronautenkost aus der Apotheke gekauft 

      werden. 

Bei allem braucht es einen offenen, verlässlichen und ehrlichen Umgang miteinander. Der/die Leiter/in hat sich und der betroffenen Person klarzumachen, wo er/sie die eigene Grenze der Verantwortung sieht, d. h. unter welchen Bedingungen der/die Jugendliche die Teilnahme an der Maßnahme fortsetzen kann oder abzubrechen hat. Dazu ist es sinnvoll, klare Absprachen mit entsprechenden Konsequenzen bei Nichteinhaltung zu treffen. Das kann sowohl für die Zeit der Freizeitmaßnahme als auch danach gelten, z. B. dass die betroffene Person zu Hause umgehend einen Arzt und/oder Psychotherapeuten aufzusuchen hat, um die Essstörung zu überwinden. 
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A.  Äußerlich wahrnehmbare Merkmale, 

     die auftreten können und auf eine  

     Magersucht oder Bulimie schließen 

     lassen

1. Das allgemeine Verhalten der Person zu früher verändert sich auffällig.

2. Die Person wird magerer und schweigsamer.

3. Sie zieht sich aus Cliquen und Gemeinschaften zurück.

4. Sie trägt häufig übergroße Kleidung, um die Abmagerung zu vertuschen und sich zu wärmen. 

5. Sie macht ein trauriges Gesicht, wirkt depressiv, ist häufig müde und unkonzentriert. 

6. Sie hat panische Angst vor dem Dickwerden, findet ihren Körper zu dick oder/und hässlich. 

7. Sie drückt sich vor gemeinsamen Mahlzeiten und Veranstaltungen, die mit Essen verbunden sind.

8. Sie beschäftigt sich ständig mit Kalorien und Nahrungsmitteln, kocht und backt gern für andere. 

9. Sie vermeidet Kalorien und „verbotene Speisen“.    

10. Sie trinkt viel (Wasser, Tee).

11. Sie verschwindet regelmäßig nach dem Essen für einige Zeit auf die Toilette oder in die Dusche.

12. Ihr Gesicht wirkt geschwollen mit geplatzten Blutäderchen in den Augen oder dunklen Schatten unter den Augen. 
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13. Sie betreibt häufig extremen Sport (oft bereits 1-2 Std. vor dem Frühstück: Sit-ups, Joggen, Radfahren, Schularbeiten im Stehen). 

14. Sie steigert ihr ehrgeiziges Arbeiten für die Schule und ist nie zufrieden mit sich. 

15. Sie fehlt oft beim Turn- oder Schwimmunterricht.

16. Sie fehlt häufiger in der Schule.

17. Sie ist häufiger krank oder erleidet vermehrt Unfälle.    

18. Ihre Körperhaltung ist manchmal sich zusammenrollend, sitzt auf dem Stuhl mit angezogenen Beinen, möglichst mit Wärmflasche oder Kuscheltier. 

19. Sie wirkt gereizt und fahrig, macht innerlich „dicht“, scheint unerreichbar zu sein. 

20. Lebensmittel, Süßigkeiten, Kleidung und Geld von Eltern, Geschwistern und Freunden verschwinden einfach so.

21. Auf Nachfragen reagiert sie bockig und aggressiv und leugnet, irgendwelche Probleme zu haben. 
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B.  Erstinterventionen   

     bei Veranstaltungen außerhalb des     

     Wohnortes

1. Für eine vertrauensvolle und gesprächsoffene Beziehung sorgen. 

2. Medizinische Komponente beachten (Schwindelgefühl, Kreislaufversagen). Möglichen bzw. nötigen Besuch bei einem Arzt oder Krankenhaus besprechen. Name, Anschrift und Tel.-Nr. zur Hand haben. 

3. Das Versteckspiel und Leugnen des süchtigen Verhaltens nicht mitmachen. Die betroffene Person darüber informieren, dass das gesamte Leitungsteam informiert wird, nicht aber die übrigen Teilnehmer. Im Team können alle Schritte über das weitere Vorgehen besprochen werden. 

4. Mit Minderjährigen abstimmen, innerhalb welcher Frist sie ihre Eltern selbst informieren. Falls das nicht geschieht, informiert der/ie Leiter/in die Eltern nach Ablauf der Frist und bespricht das weitere Vorgehen mit ihnen. 

5. Schauen, wo die betroffene Person wertgeschätzt werden kann, auch in ihrem Bemühen, damit sie spürt, trotz der Essstörung geliebt zu sein. 
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Kurzinfo für das Drucken des Flyers:

Der Flyer besteht aus 2 Blättern, die beidseitig bedruckt werden. Das eine Blatt wird mit dem Mantel und Seiten 1/6 bedruckt, das andere Blatt wird mit den Seiten 3/4 und 5/2 bedruckt, beides ineinander gelegt und 1 x auf A5 gefaltet. 
Während wir für die Vervielfältigung des bereits vorhandenen Flyers „Essstörungen“ orange farbiges Papier verwenden, empfehle ich für diesen „Leitfaden für Erstinterventionen / Essstörungen“ eine davon etwas abweichende Farbe zu verwenden, z.B. gelb oder creme.
